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Vorwort

Vier Jahre nach Erscheinen der Vorauflage liegt das Lehr- und Handbuch zum Völk-
erstrafrecht nunmehr in fünfter Auflage vor. Seither waren erneut wichtige, durchaus 
zwiespältige Entwicklungen zu verzeichnen. Auf der einen Seite ist die weitere Stär-
kung des Völkerstrafrechts und seiner Institutionen hervorzuheben, etwa durch Akti-
vierung der Gerichtsbarkeit des Internationalen Strafgerichtshofes über das Verbrechen 
der Aggression sowie die Errichtung der Sonderkammern und der Sonderanklagebe-
hörde im Kosovo und des Sonderstrafgerichtshofes der Zentralafrikanischen Republik. 
Andererseits haben sich seit Erscheinen der Vorauflage aber auch Entwicklungen erge-
ben, die Rückschläge für das „Projekt Völkerstrafrecht“ bedeuten: So sind mit Burundi 
und den Philippinen erstmals Vertragsstaaten vom IStGH-Statut zurückgetreten. Auch 
die Rechtsprechung des Internationalen Strafgerichtshofes bietet ein zwiespältiges Bild. 
Der Freispruch für Jean-Paul Bemba durch die Rechtsmittelkammer hat ebenso wie 
die Entscheidung der Vorverfahrenskammer II in der Situation Afghanistan für Kritik 
gesorgt. Zugleich hat der Gerichtshof mit den Urteilen in den Sachen Al Mahdi und 
Bemba et al. im Bereich der Kriegsverbrechen und der Formen strafbarer Beteiligung 
sowie mit dem Beschluss der Rechtsmittelkammer in der Sache Al Bashir im Bereich 
der Immunitäten wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Die deutsche Praxis hat 
sich seit Erscheinen der Vorauflage deutlich ausgeweitet. Der Bundesgerichtshof hatte 
mehrfach Gelegenheit, zu Fragen des Völkerstrafrechts Stellung zu beziehen, etwa 
im Verfahren gegen Angehörige der Forces Démocratiques de Libération du Rwanda 
(FDLR), in den sog. Leichenschändungsfällen und in der Sache Gröning.

Im Lichte dieser und weiterer Entwicklungen ist der Text durchgängig ergänzt und 
überarbeitet worden. Im Grundlagenteil (Erster Teil) sind die vielschichtigen kritischen 
Einwände gegenüber dem Völkerstrafrecht in einem kompakten Kapitel zusammen-
geführt worden. Neu gestaltet wurde auch der Abschnitt zu Quellen und Auslegung 
des Völkerstrafrechts. Der Abschnitt zur Praxis des Völkerstrafrechts wurde im Lichte 
der neueren Entwicklungen umfassend aktualisiert. Die Überarbeitung des Zweiten 
Teils (Allgemeiner Teil) betraf insbesondere die innere Tatseite, die Formen strafbarer 
Beteiligung sowie die Immunität. Bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Vier-
ter Teil) wurden die Abschnitte zur Versklavung sowie zur sexualisierten Gewalt neu 
gestaltet. Bei den Kriegsverbrechen (Fünfter Teil) neu eingefügt wurde ein Abschnitt 
zu den durch die 16. Vertragsstaatenkonferenz beschlossenen Kriegsverbrechen des 
Einsatzes verbotener Kampfmittel (biologische Waffen, Laserblendwaffen und Waffen 
zur Verletzung mit nichtentdeckbaren Splittern). Neu gestaltet wurden die Abschnitte 
zu den Kriegsverbrechen des Angriffs auf besonders geschützte Objekte, insbesondere 
auf Kulturgüter, der Sklaverei sowie der sexualisierten Gewalt. Der Abschnitt über das 
Aggressionsverbrechen (Sechster Teil) berücksichtigt die Aktivierung der Gerichtsbar-
keit des Internationalen Strafgerichtshofes sowie die Umsetzung des Aggressionsver-
brechens in § 13 VStGB.
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Rechtsprechung und Literatur sind bis einschließlich Juni 2019 durchgängig be-
rücksichtigt, spätere Entscheidungen und Veröffentlichungen sind bis Dezember 2019 
einbezogen, soweit es die Satzarbeiten erlaubten. Das deutschsprachige Schrifttum 
ist vollständig nachgewiesen. Bei der fremdsprachigen Literatur haben wir uns um 
eine Auswertung aller wesentlichen Beiträge bemüht. Alle in den Fußnoten und im 
Entscheidungsverzeichnis genannten Internetquellen wurden zuletzt am 1. Juli 2019 
aufgerufen.

In den Literaturverzeichnissen, die einzelnen Teilabschnitten vorangestellt sind, 
haben wir uns wie in der Vorauflage auf den Nachweis von zehn bis maximal 15 Titeln 
beschränkt, die aus unserer Sicht besonders innovativ, besonders aktuell oder beson-
ders instruktiv sind. Auf die Mehrfachnennung von Autorinnen und Autoren haben 
wir verzichtet. Lehr- und Handbücher sowie Kommentare, welche die Materien des 
Völkerstrafrechts und des humanitären Völkerrechts übergreifend behandeln, sind in 
dem allgemeinen Literaturverzeichnis nachgewiesen.

Die im Anhang beigefügten Normtexte und Verzeichnisse folgen dem bewährten 
Konzept. Die auf der 16. Vertragsstaatenkonferenz im Jahre 2017 beschlossenen Ände-
rungen des Römischen Statuts sind nunmehr in den Statutstext eingefügt. 

Besonderer Dank gilt den gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Lehrstühle, ohne deren außerordentliches Engagement das Er-
scheinen dieser fünften Auflage nicht möglich gewesen wäre. An erster Stelle zu nen-
nen ist Annegret Hartig, die nicht nur die Koordination der Arbeiten übernommen 
hat, sondern auch wesentlich an der Überarbeitung zentraler Abschnitte beteiligt war 
(Grundlagen: Praxis des Völkerstrafrechts, Völkerstrafrecht in Deutschland; Allgemei-
ner Teil: Formen strafbarer Beteiligung, Immunität; Aggressionsverbrechen). An der 
Überarbeitung mitgewirkt haben ferner Julia Geneuss (Grundlagen: Kritik des Völk-
erstrafrechts, Quellen und Auslegung), Swantje Maecker (Grundlagen: Praxis des Völ-
kerstrafrechts; Verbrechen gegen die Menschlichkeit: Versklavung; Kriegsverbrechen: 
Sklaverei, Angriffe auf besonders geschützte Objekte, Einsatz verbotener Kampfmit-
tel) und Leonie Steinl (Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen: 
sexualisierte Gewalt) sowie Aziz Epik (Allgemeiner Teil: Innere Tatseite). 

Für ihre hervorragende Unterstützung bei der Recherche zu einzelnen Teilaspek-
ten, bei der Beschaffung und Auswertung von Rechtsprechung und Literatur sowie bei 
der Bewältigung vielfältiger technischer Aufgaben und der Schlussredaktion danken 
wir darüber hinaus Tanja Altunjan, Felix Behnke, Tobias Beinder, Rebecca Braun, Ute 
Ehrk, Luca Hauffe, Christian Karschau, Christina Lemke, Yao Li, Lisa von Mansfeld, 
Judith Papenfuß, Nella Sayatz, Leon Trampe und Nicolas Viereckel. Die Verzeichnisse 
haben Tobias Beinder, Christian Karschau und Nicolas Viereckel erstellt.

Berlin und Hamburg im Dezember 2019 Gerhard Werle und Florian Jeßberger
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Vorwort zur 4. Auflage

Das in sechs Sprachen vorliegende Lehr- und Handbuch zum Völkerstrafrecht er-
scheint nunmehr in vierter Auflage, erstmals in Koautorenschaft mit Florian Jeßberger.

Seit Erscheinen der dritten Auflage sind wichtige, durchaus zwiespältige Entwick-
lungen zu verzeichnen. Mit dem Ruanda-Strafgerichtshof und dem Sondergerichtshof 
für Sierra Leone haben zwei wichtige Institutionen, die zu Beginn der Renaissance des 
Völkerstrafrechts geschaffen wurden, ihre Tätigkeit inzwischen vollständig eingestellt. 
Der Jugoslawien-Strafgerichtshof hat durch eine Reihe unerwarteter und problemati-
scher Freisprüche für Aufsehen gesorgt. Motor der Konsolidierung des Völkerstraf-
rechts ist nach wie vor der Internationale Strafgerichtshof, der seine Tätigkeit inzwi-
schen auf insgesamt zehn Situationen ausgeweitet hat. Mit der Situation Georgien sind 
seit Anfang 2016 erstmals auch Völkerrechtsverbrechen außerhalb Afrikas Gegenstand 
förmlicher Ermittlungen. Zugleich hat die Rechtsmittelkammer des Internationalen 
Strafgerichtshofs mit ihren ersten Urteilen zu grundlegenden Rechtsfragen Stellung 
bezogen. Beleg für die zunehmenden Bemühungen um eine Regionalisierung der Völ-
kerstrafrechtspflege ist schließlich die Schaffung der Afrikanischen Sonderkammern, 
die mit Unterstützung der Afrikanischen Union im Senegal errichtet worden sind.

Deutlich gewachsen ist seit Erscheinen der letzten Auflage aber auch die Skepsis 
gegenüber dem Völkerstrafrecht und den zu seiner Durchsetzung berufenen Instituti-
onen. Insbesondere die Afrikanische Union hat den Internationalen Strafgerichtshof 
scharf kritisiert und ihm eine selektive Durchsetzung des Völkerstrafrechts vorgewor-
fen. Abhilfe soll die Errichtung eines African Court of Justice and Human and People’s 
Rights schaffen, der unter anderem zur Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen zu-
ständig sein soll. Der Ausgang der Konfrontation zwischen der Afrikanischen Union 
und dem Internationalen Strafgerichtshof ist derzeit ebenso offen wie das Schicksal des 
Projekts „Afrikanischer Strafgerichtshof“.

In Deutschland wurde 2015 das erste Strafverfahren, welches Taten nach dem 
Völkerstrafgesetzbuch zum Gegenstand hat, in erster Instanz abgeschlossen. Der Bun-
desgerichtshof hat ferner in einem den Völkermord in Ruanda betreffenden Verfahren 
zu Fragen der strafrechtlichen Zurechnung Stellung bezogen. Schließlich ist die Dis-
kussion um die Umsetzung der Beschlüsse von Kampala zum Verbrechen der Aggres-
sion in das deutsche Recht in Gang gekommen und ein erster Referentenentwurf zur 
Änderung des Völkerstrafgesetzbuches liegt vor.

Ziel dieses Buches bleibt eine systematische Gesamtdarstellung des materiellen 
Völkerstrafrechts. Die soeben skizzierte, nach wie vor dynamische Entwicklung des 
Völkerstrafrechts, die sich auch in einer Vielzahl von Publikationen spiegelt, hat frei-
lich durchgängig Ergänzungen und Überarbeitungen erfordert. Schwerpunkte der 
Überarbeitung bilden die folgenden Abschnitte: Aufgabe und Legitimation des Völ-
kerstrafrechts, Universalitätsprinzip, Verfolgung von Völkerrechtsverbrechen durch 
internationale, internationalisierte und staatliche Strafgerichte, Immunität, Mensch-
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lichkeitsverbrechen der sexuellen Gewalt, übergreifende Voraussetzungen der Kriegs-
verbrechen. Neu eingefügt wurden Abschnitte zur Strafbarkeit juristischer Personen 
sowie zu den völkerrechtspolitisch viel diskutierten Fragen von targeted killings und 
cyber warfare.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Januar 2016 durchgängig eingearbeitet, 
spätere Entscheidungen und Veröffentlichungen soweit es die Satzarbeiten erlaubten. 
Deutschsprachige Literatur ist vollständig nachgewiesen. Bei der fremdsprachigen 
Literatur haben wir uns um eine Auswertung aller wesentlichen Beiträge bemüht. Alle 
Internetquellen, auf die in den Fußnoten und im Entscheidungsverzeichnis verwiesen 
wird, wurden zuletzt am 1. Januar 2016 aufgerufen.

Die enorme Zahl von Veröffentlichungen in den letzten Jahren hat es nicht mehr 
zugelassen, die verarbeitete Literatur in Verzeichnissen, die den einzelnen Teilabschnit-
ten vorangestellt sind, vollständig nachzuweisen. Wir haben uns deshalb entschlossen, 
in den Kurzbibliographien zehn bis maximal 15 Titel zu nennen, die aus unserer Sicht 
besonders innovativ, besonders aktuell oder besonders instruktiv sind. Auf die Mehr-
fachnennung von Autoren wurde dabei in der Regel verzichtet. Zugleich haben wir ein 
allgemeines Literaturverzeichnis eingefügt, in dem solche Werke nachgewiesen sind, 
die übergreifend Materien des Völkerstrafrechts und des humanitären Völkerrechts 
behandeln, also insbesondere Lehr- und Handbücher sowie Kommentare.

Die Anhänge – Texte und Verzeichnisse – folgen dem bewährten Konzept. Die auf 
der Konferenz von Kampala beschlossenen Änderungen des Römischen Statuts sind 
nunmehr in den Statutstext eingefügt.

Zu danken haben wir den gegenwärtigen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern unserer Lehrstühle in Berlin und Hamburg, die durch ihr großes En-
gagement das Erscheinen dieser vierten Auflage ermöglicht haben. An erster Stelle ist 
Julia Geneuss zu nennen, die nicht nur zur Überarbeitung zentraler Teile (Grundlagen: 
Universalitätsprinzip, Strafbarkeit juristischer Personen, Praxis des Völkerstrafrechts; 
Kriegsverbrechen: übergreifende Voraussetzungen, cyber warfare und targeted kil-
lings) Wesentliches beigetragen, sondern sich auch um die Koordination der Arbeiten 
verdient gemacht hat. Hervorzuheben sind weiter die Beiträge von Boris Burghardt 
(Grundlagen: Aufgaben und Legitimation), Aziz Epik (Völkermord, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, Aggression), Janosch Kuner (Allgemeiner Teil), Tobias Pielow 
(Kriegsverbrechen) und Leonie Steinl (Grundlagen; Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit: sexuelle Gewalt).

Hervorragende Unterstützung bei der Beschaffung und Auswertung von Recht-
sprechung und Literatur sowie bei der Bewältigung vielfältiger technischer Aufgaben 
und der Schlussredaktion verdanken wir darüber hinaus Anna-Julia Egger, Christoph 
Fitting, Homeyra Hosseini Ghahi, Dominique Grüter, Mika Kremer, Anna Krey, 
Nella Sayatz, Anja Schepke, Arndt Schlegel, Inga Schuchmann, Franziska Tolksdorf, 
Verena Voß und Charlotte Wendland. Die Verzeichnisse haben Anna-Julia Egger, Nella 
Sayatz, Leonie Steinl, Verena Voß und Charlotte Wendland erstellt.

Berlin und Hamburg, im Juni 2016 Gerhard Werle und Florian Jeßberger
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Vorwort zur 3. Auflage

Das Lehr- und Handbuch zum Völkerstrafrecht ist seit 2007 in chinesischer, englischer, 
italienischer, russischer und spanischer Sprache erschienen, teilweise in zweiter Auf-
lage. Nunmehr war eine dritte Auflage der deutschen Ausgabe angezeigt.

Noch immer entwickelt sich das Völkerstrafrecht außerordentlich dynamisch. Der 
Internationale Strafgerichtshof ermittelt inzwischen in sieben Situationen; allein im 
vergangenen Jahr kamen mit Libyen und Côte d’Ivoire zwei neue hinzu. Auf der 
Vertragsstaatenkonferenz in Kampala wurden im Jahre 2010 erste – freilich noch nicht 
in Kraft getretene  – Änderungen des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 
beschlossen; insbesondere gelang die Einigung auf einen Verbrechenstatbestand der 
Aggression.

Parallel hierzu haben die Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien 
und für Ruanda in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Zahl von Verfahren 
abgeschlossen und stehen nun, ebenso wie der Sondergerichtshof für Sierra Leone, 
unmittelbar vor der Erfüllung ihrer historischen Aufgabe. Andere internationalisierte 
Gerichte wie die Außerordentlichen Kammern in Kambodscha oder der Sonderge-
richtshof für Libanon operieren zwar unter politisch schwierigen Bedingungen, haben 
in den vergangenen Jahren aber dennoch erste, zum Teil spektakuläre Entscheidungen 
gefällt.

Hervorzuheben ist weiter die zunehmende Verfolgung völkerrechtlicher Verbre-
chen auf nationaler Ebene sowohl durch Tatortstaaten als auch durch Drittstaaten. 
Genannt seien etwa die verstärkten Bemühungen verschiedener lateinamerikanischer 
Länder, das Unrecht vergangener Diktaturen und autoritärer Regime mit strafrechtli-
chen Mitteln aufzuarbeiten.

Deutschland steht bei dieser Entwicklung nicht abseits. Für die vergangenen Jahre 
sind letzte Versuche zu verzeichnen, bislang ungesühnte NS-Verbrechen strafrechtlich 
zu ahnden. Hinzu kommen neue Fälle, die ganz unterschiedliche Geschehenszusam-
menhänge betreffen, etwa die Verwicklung von im Bundesgebiet ansässigen Auslän-
dern in die Begehung von Völkerrechtsverbrechen in der Demokratischen Republik 
Kongo oder das Handeln von Bundeswehrangehörigen im Rahmen des internationalen 
Einsatzes in Afghanistan.

Ziel dieses Buches bleibt eine systematische Gesamtdarstellung des materiellen 
Völkerstrafrechts. Die hier skizzierten Entwicklungen sowie die nahezu schwindeler-
regende Zahl völkerstrafrechtlicher Publikationen haben freilich durchgängig Ergän-
zungen und Überarbeitungen erfordert. Schwerpunkte der Überarbeitung waren ins-
besondere die folgenden Abschnitte: Aufgabe und Legitimation des Völkerstrafrechts, 
Rechtsfindung durch den Internationalen Strafgerichtshof, nationale Verfolgung von 
Völkerrechtsverbrechen, Vorsatz, Beteiligungsformen, das Kontextelement beim Völ-
kermord, das Politikelement bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Kriegsver-
brechen der Verwendung von Kindersoldaten sowie das Aggressionsverbrechen.
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Die Anhänge 1 (Texte) und 2 (Verzeichnisse) folgen dem bewährten Konzept. Neu 
aufgenommen wurden Auszüge der Resolutionen 5 und 6 der Überprüfungskonferenz 
von Kampala.

Rechtsprechung und Literatur sind bis September 2011 berücksichtigt.
Zu danken habe ich den gegenwärtigen wie ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern meines Lehrstuhls, die durch ihr großes Engagement das Erscheinen dieser 
dritten Auflage ermöglicht haben. An erster Stelle ist Dr. Boris Burghardt zu nennen, 
der nicht nur zur Überarbeitung der ersten vier Teile (Grundlagen, Allgemeiner Teil, 
Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit) Wesentliches beigetragen, sondern 
sich auch um die Koordination der Arbeiten verdient gemacht hat. Hervorzuheben 
sind weiter die Beiträge von Dr. Volker Nerlich, LL.M. (Grundlagen: Der Internatio-
nale Strafgerichtshof, Kriegsverbrechen, Aggression), Petra Viebig (Grundlagen: Ver-
folgung von Völkerrechtsverbrechen durch internationale und „internationalisierte“ 
Gerichte, Kriegsverbrechen, Aggression) und Dr. Paul Bornkamm (Grundlagen: Ver-
folgung von Völkerrechtsverbrechen durch staatliche Gerichte). Volker Nerlich stellt 
klar, dass er seine privaten Rechtsansichten eingebracht hat, die nicht zwangsläufig 
denjenigen des Internationalen Strafgerichtshofes entsprechen.

Hervorragende Unterstützung bei der Beschaffung und Auswertung von Recht-
sprechung und Literatur sowie bei der Bewältigung vielfältiger technischer Aufgaben 
verdanke ich darüber hinaus Aziz Epik, Nicole Jesche, Laura Kollmar, Julia Koschyk, 
Antonija Marusic, Johanna Nase, Julian Rindler und Fabian Schellhaas. Die Verzeich-
nisse haben Dr. Paul Bornkamm, Aziz Epik und Julian Rindler erstellt.

Berlin, im Februar 2012 Gerhard Werle
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Vorwort zur 2. Auflage

Das vor vier Jahren erschienene Lehr- und Handbuch zum Völkerstrafrecht hat über-
all eine freundliche Aufnahme gefunden und liegt mittlerweile auch in englischer und 
spanischer Sprache vor. Die rasche Entwicklung des Rechtsgebietes hat nunmehr eine 
Neuauflage der deutschen Ausgabe notwendig gemacht.

Das intensive weltweite Interesse am Völkerstrafrecht belegt unter anderem die in 
den letzten Jahren deutlich, ja fast sprunghaft gestiegene Zahl einschlägiger Veröffent-
lichungen. Und während sich ein Ende der Tätigkeit der Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für 
das ehemalige Jugoslawien und für Ruanda allmählich abzeichnet, nimmt der Interna-
tionale Strafgerichtshof Fahrt auf. Hinzugetreten sind neue Formen der Durchsetzung 
des Völkerstrafrechts, insbesondere durch „hybride“ Gerichte; zugleich hat sich die 
Tendenz zur Implementierung des Völkerstrafrechts in das staatliche Strafrecht ver-
stärkt. Heute spricht vieles dafür, dass die Entwicklung des Völkerstrafrechts auch in 
Zukunft weiter voranschreiten und nicht stagnieren oder gar einen Rückschlag erleiden 
wird.

Ziel dieses Buches bleibt eine systematische Gesamtdarstellung des materiellen 
Völkerstrafrechts. Diese Konzentration hat sich bewährt; die allgemeinen Entwick-
lungslinien der Völkerstrafrechtspflege werden freilich nicht ausgeblendet, sondern 
sind im Grundlagen-Teil des Buches verstärkt berücksichtigt. Dort wurden auch die 
Ausführungen zu Transitional Justice und zum Internationalen Strafgerichtshof we-
sentlich erweitert. Neu aufgenommen wurde ferner ein Kapitel über die Verfolgung 
von Völkerrechtsverbrechen durch staatliche Gerichte. 

Die „Dogmatisierung“ des Allgemeinen Teils des Völkerstrafrechts war in den 
letzten Jahren Gegenstand intensiver Bemühungen. Diese spiegeln sich unter anderem 
in der grundlegenden Überarbeitung des Kapitels über die Beteiligung wider. Bei den 
einzelnen Völkerrechtsverbrechen stand die Fortschreibung und Aktualisierung des 
Textes im Vordergrund. Neu einzuarbeiten waren unter anderem die vom Jugoslawi-
en-Strafgerichtshof nunmehr anerkannten Kriegsverbrechen der Zwangsarbeit und der 
Terrorisierung der Zivilbevölkerung.

In Anhang 1 (Texte) und Anhang 2 (Verzeichnisse) wurde das bewährte Konzept 
beibehalten. Doch habe ich mich angesichts der wachsenden Bedeutung des Interna-
tionalen Strafgerichtshofes dazu entschlossen, den gesamten Text des IStGH-Statuts 
aufzunehmen, um die Benutzerfreundlichkeit des Buches zu erhöhen.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Mai 2007 durchgängig eingearbeitet, spätere 
Entscheidungen und Veröffentlichungen soweit es die Satzarbeiten erlaubten. 

Zu danken habe ich den gegenwärtigen wie ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern meines Lehrstuhls, die durch ihr großes Engagement das Erscheinen dieser 
2. Auflage ermöglicht haben. Prof. Dr. Florian Jeßberger hat wiederum Wesentliches 
beigetragen (Grundlagen, Allgemeiner Teil), ebenso wie Dr. Volker Nerlich, LL.M. 
(Grundlagen, Kriegsverbrechen, Aggression); Volker Nerlich stellt dazu klar, daß er 
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seine privaten Rechtsansichten eingebracht hat, die nicht zwangsläufig denjenigen des 
Internationalen Strafgerichtshofes entsprechen. Hervorzuheben sind weiter die Bei-
träge von Dr. Wulf Burchards (Verbrechen gegen die Menschlichkeit), Dr. Boris Burg-
hardt (Allgemeiner Teil: Beteiligung, Vorgesetztenverantwortlichkeit), Stefan Langbein 
(Allgemeiner Teil: Vorsatz, Konkurrenzen) und Ines Peterson (Kriegsverbrechen) 
sowie Gregoria Palomo Suárez (Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit), 
die sich zugleich um die Koordination der Arbeiten verdient gemacht hat. Hervorra-
gende Unterstützung bei der Beschaffung und Auswertung von Rechtsprechung und 
Literatur sowie bei der Bewältigung vielfältiger technischer Aufgaben verdanke ich 
darüber hinaus Paul Bornkamm, Fabian Beulke, Ying Huang, Salif Nimaga, Camill 
Sander, Fabian Schellhaas und Anja Schepke. Die Verzeichnisse haben Paul Bornkamm, 
Ying Huang, Stefan Langbein, Gregoria Palomo Suárez, Camill Sander und Fabian 
Schellhaas erstellt.

Berlin, im Juli 2007 Gerhard Werle
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Vorwort  zur 1. Auflage

Das Völkerstrafrecht hat in den letzten zehn Jahren eine rasante Entwicklung durch-
laufen. Sie reicht von der Errichtung des Jugoslawien-Strafgerichtshofes im Jahre 1993 
bis hin zur Arbeitsaufnahme des Internationalen Strafgerichtshofes in diesem Jahr. 
Während noch zu Beginn der 90er Jahre die Existenz des Völkerstrafrechts teilweise 
in Zweifel gezogen worden ist, sind heute die Ausgangspositionen völlig klar: Das 
Völkerstrafrecht ist geltendes Völkerrecht, kein bloßes Recht im Werden. Völkerstraf-
recht wird von internationalen Gerichtshöfen angewendet, die Staaten sind zu seiner 
Durchsetzung aufgerufen und innerstaatliche Umsetzungsprozesse sind vielfach in 
Gang. Die Konsequenzen für den strafrechtswissenschaftlichen Umgang mit dem 
Völkerstrafrecht liegen damit auf der Hand: Die historische Darstellungsmethode, der 
die meisten Untersuchungen zum Völkerstrafrecht in der Vergangenheit gefolgt sind, 
ist überholt. Heute geht es um die systematische Ordnung und Durchdringung des 
Rechtsstoffes. In diesem Sinne unternimmt das vorliegende Lehr- und Handbuch eine 
Gesamtdarstellung der Grundlagen, des Allgemeinen und des Besonderen Teils des 
geltenden Völkerstrafrechts.

Gegenstand des Buches sind diejenigen Normen, die eine direkte Strafbarkeit des 
Individuums nach Völkerrecht begründen, nämlich Völkermord, Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression in Gestalt des 
Angriffskrieges. Die Darstellung bezieht durchgängig sowohl das Statut des Internati-
onalen Strafgerichtshofes (Statutsstrafrecht) als auch das völkergewohnheitsrechtliche 
Strafrecht ein. Das Statutsstrafrecht verkörpert zwar im Wesentlichen Völkergewohn-
heitsrecht, erschöpft es aber nicht; insbesondere bei der Kriminalisierung von Ver-
stößen gegen das humanitäre Völkerrecht geht das Völkergewohnheitsrecht über das 
Statutsstrafrecht hinaus. Maßgebliche Berücksichtigung findet im gesamten Text die 
Rechtsprechung der internationalen Strafgerichtshöfe, insbesondere des Jugoslawien- 
und des Ruanda-Strafgerichtshofes, die schon jetzt Wesentliches zur Präzisierung des 
Völkerstrafrechts beigetragen hat.

Bezüge zu Deutschland und zum deutschen Recht sind durchgängig berücksich-
tigt. Für den deutschen Rechtsanwender ist dieses Buch insbesondere dann relevant, 
wenn es um die Berücksichtigung völkerstrafrechtlicher Zusammenhänge bei der An-
wendung des deutschen Strafrechts geht. Dies trifft vor allem für die Anwendung der 
Normen des Völkerstrafgesetzbuches zu, die aus den völkerrechtlichen Mutternormen 
erwachsen sind und einer völkerstrafrechtskonformen Auslegung bedürfen, die für 
eine möglichst weitgehende Kongruenz zwischen Völkerstrafrecht und deutschem 
Strafrecht sorgt.

So richtet sich dieses Lehr- und Handbuch an alle, die mit dem Völkerstrafrecht, 
der Praxis der internationalen Strafgerichtshöfe, dem humanitären Völkerrecht oder 
mit dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch befasst sind. Es ist im übrigen zu erwar-
ten, dass das Völkerstrafrecht auch in der universitären Ausbildung künftig verstärkt 
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Berücksichtigung finden wird, insbesondere in den international ausgerichteten 
Schwerpunktbereichen.

Rechtsprechung und Literatur sind bis Mai 2003 durchgängig berücksichtigt, spä-
tere Entscheidungen und Veröffentlichungen soweit es die Satzarbeiten erlaubten.

Für die Unterstützung meiner Arbeit an diesem Buch habe ich mehreren Instituti-
onen und einer Vielzahl von Personen zu danken. Mit Hilfe des EU-Projekts Labora-
tory for an International Criminal System (LINCS) konnten vorbereitende Studien zur 
Rechtsprechung des Jugoslawien- und des Ruanda-Strafgerichtshofes zu Völkermord 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit durchgeführt werden, mit Hilfe der Berghof 
Stiftung für Konfliktforschung Untersuchungen zur Strafbarkeit von Völkerrechts-
verbrechen nach deutschem Recht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat durch 
die Finanzierung einer Lehrstuhlvertretung den zügigen Abschluss des Manuskripts 
ermöglicht. Großen Dank schulde ich auch der Humboldt-Universität zu Berlin: Sie 
hat in den letzten Jahren trotz zunehmend schwieriger finanzieller Rahmenbedin-
gungen durchgängig die für die Fertigstellung dieses Buches notwendige personelle 
Ausstattung meines Lehrstuhls gewährleistet. Vor allem aber hat das weltoffene und 
inspirierende Klima der Humboldt-Universität und ihrer Juristischen Fakultät stets 
den Entschluss bestärkt, eine Gesamtdarstellung des Völkerstrafrechts vorzulegen. 
Ermutigend war insbesondere das rege Interesse von deutschen wie ausländischen 
Studierenden, Graduierten und Promovenden an den Lehrveranstaltungen und Gast-
vorträgen zum Internationalen Strafrecht und insbesondere zum Völkerstrafrecht. 
Herzlich danken möchte ich an dieser Stelle auch Herrn Prof. Dr. Horst Fischer für 
fruchtbare Gespräche und wichtige Hinweise zu Fragen des humanitären Völkerrechts.

Mein besonderer Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Lehr-
stuhls für ihren außerordentlich engagierten Einsatz. An erster Stelle ist Herr Dr. Flo-
rian Jeßberger zu nennen, der nicht nur an den ersten beiden Teilen (Grundlagen und 
Allgemeiner Teil) tatkräftig mitgewirkt, sondern darüber hinaus Wesentliches zur Ge-
samtkonzeption des Buches beigetragen hat. Hervorzuheben sind weiter die Beiträge 
von Herrn Dr. Volker Nerlich, LL.M. (Kriegsverbrechen und Aggression) sowie von 
Herrn Wulf Burchards (Kriegsverbrechen gegen Personen und des Einsatzes verbote-
ner Kampfmethoden), Herrn Stephan Meseke, LL.M. (Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit) und Frau Barbara Lüders (Völkermord). Ausgezeichnete Unterstützung bei 
der Beschaffung und Auswertung von Rechtsprechung und Literatur sowie bei der 
Bewältigung vielfältiger technischer Aufgaben verdanke ich Herrn Boris Burghardt, 
Herrn Stefan Langbein, Frau Gregoria Palomo Suárez, Frau Ines Peterson, Herrn Ca-
mill Sander und Frau Anja Schepke. Die Verzeichnisse haben Frau Gregoria Palomo 
Suárez (Entscheidungsverzeichnis), Frau Ines Peterson (Normenverzeichnis) sowie 
Herr Dr. Volker Nerlich, LL.M. (Sachverzeichnis) erstellt.

Gewidmet ist dieses Buch meiner Frau, Dr. Stefani Werle, die mich seit zwanzig 
Jahren mit ihrer Liebe, ihrer Heiterkeit und ihrer Klugheit begleitet.

Berlin, im Juli 2003 Gerhard Werle
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